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2. Hälfte. Berlin. 1943.
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1918. Diss.iur. Zürich. 1920.

7. Ardo Weber: Der militärische Landesverrat im Schweizerischen Recht. Diss.iur.
Zürich. 1939.

8. Hans Ulrich von Erlach: Der Rechtsschutz für Armee und Landesverteidigung
gegen wehrfeindliche Betätigung. Diss. iur. Bern. 1936.

9. Max Hub er: Der Schutz der militärischen und völkerrechtlichen Interessen im
Schweizerischen Strafgesetzbuch. Gutachten an das Eidg. Justiz- und Polizei-Departe-
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Verpflegung der Ortswehren
Der Bundesrat hat den Bundesratsbeschluß vom 16. September 1940 und

5. April 1943 über die Ortswehren dahin abgeändert, dass inskünftig die Ver-
pflegung der Ortswehrangehörigen während der Dauer der Soldberechtigung z u

Lasten des Bundes geht. Bisher hatten die Ortswehrleute bei Ausbildungs-
Übungen am Wohnort oder in dessen unmittelbarer Umgebung für die Verpfle-
gung selber aufzukommen; Entschädigung wurde vom Bund dafür keine ausge-
richtet, doch bestand da und dort die Übung, dass die Verpflegungskosten von
den Gemeinden übernommen wurden. Von nun an werden die Ortswehrange-
hörigen hinsichtlich Verpflegung gleich behandelt wie die übrigen Wehrmänner.

Administrative Weisungen Nr. 66

In seiner Rede vor dem Nationalrat hat Bundesrat Stampfli am 27. März 1945

die Versorgungslage unseres Landes ungeschminkt dargelegt. Unsere Vorräte sind
in letzter Zeit immer mehr zusammengeschrumpft, die Zufuhren aus dem Ausland
sind teilweise auf null gesunken. Bezüglich der einzelnen Lebensmittel kam der
Redner zu folgenden Resultaten:

Die Brotgetreide Vorräte haben in einem Masse abgenommen, dass

sie zusammen mit der letztjährigen Ernte nicht ausreichen, um den Anschluss an
die diesjährige inländische Ernte zu erreichen. Nur wenn es gelingt, vor dem
Herbst etwa 6000 Wagen Brotgetreide vom Ausland her nach der Schweiz zu
schaffen, wird eine weitere Reduktion der Brotration, die heute für die zivile
Bevölkerung 200 g pro Tag beträgt, vermieden werden können. Noch ungünstiger
ist die Versorgung mit Speisefetten und Speiseölen. Die stark reduzierte
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Fettzuteilung ist bereits ungenügend geworden und gewährleistet nicht mehr die

physiologisch wünschenswerte Ernährung. Für die meisten übrigen Lebens-
mittel reicht der Vorrat bei der zurzeit geltenden Rationierung noch bis in den
Herbst. In einzelnen Artikeln, so in Kaffee und Tee sind wir sogar nur bis in
den Sommer eingedeckt. Den Betrachtungen über den beunruhigenden Stand

unserer Versorgungslage verleiht die Tatsache, dass wir mit unserem Anbau
letzten Herbst stark in Rückstand geraten sind, noch eine ernstere Note.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch die Portionen im Militärdienst,
die teilweise ein Vielfaches der Zivilrationen erreichen, gekürzt werden müssen.
Eine solche Kürzung der Brot-, Speisefett-, Speiseöl- und Zuckerportion sieht die

A. W. Nr. 66 mit Gültigkeit ab 1. April 1945 vor. Sie enthält auch neue Bestim-

mungen über den Konsum getrockneter Gemüse, den Bezug von Tafelschokolade
und die Fleischversorgung der Armee. Auch hinsichtlich des Rechnungswesens
bringen die neuen A. W. einige Änderungen.

Die Feldpost im Sahr 1944

Die Feldpost hat der Tagespresse eine Mitteilung zukommen lassen, wonach
der Feldpostverkehr im vergangenen Jahr neuerdings zugenommen habe. Sie be-
förderte rund 110 Millionen Sendungen, gegenüber 91 Millionen im Jahr 1943.
Es standen gleichzeitig 24 bis 34 Feldposten im Dienst, deren Personal einen

grossen Wechsel zu verzeichnen hat und zu 40 und mehr Prozent aus post-
fremden Leuten bestand.

Es wäre interessant, einmal eine ähnliche Statistik über den Umsatz unserer
Verpflegungs-Abteilungen zu sehen. Wir würden uns sicher wundern über die

enormen Quantitäten an Lebensmitteln, Fourage, Holz etc., die von unsern Ver-
pflegungstruppen nachgeschoben werden müssen.

leHsehriften-Sehau

Im „Fourrier Suisse" (März-Nummer) wird der Entscheid der Association
Romande bekannt gegeben, für die nächsten 3 Jahre den Vorort des Schwei-
zerischen Fourier Verbandes zu übernehmen. Auch wird bereits mit-
geteilt, dass sich das gegenwärtige Zentralvorstandsmitglied, Fourier Giuseppe
Lombardi, bereit erklärt habe, das Zentralpräsidium zu übernehmen. Die
Association Romande macht damit einen ausserordentlich glücklichen Vorschlag.
Ehrenmitglied Fourier Lombardi hat durch seine Tätigkeit im bisherigen Zentral-
vorstand Einblick in die gegenwärtigen Geschäfte der Verbandsleitung, auch ist
er bekannt als energischer und sprachengewandter Debatter. Auch die Redaktion
des „Fourier" freut sich, dass für die Verbandsleitung einmal die welschen Ka-
meraden gewonnen werden konnten und dass diese einen Fourier in Vorschlag
bringen, welcher die Reihe der bisherigen eifrigen und tüchtigen Verbandsleiteü
in gewohnter Tradition fortsetzen wird.
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